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Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Rechtsordnung

Innere Sicherheit

Anlässlich der Behandlung einer Klage gegen die Schweiz fällte der Europäische
Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg einen Grundsatzentscheid zum Einsatz
von verdeckt arbeitenden Fahndern (sogenannte V-Männer). Er hielt dabei fest, dass
deren Einsatz zulässig ist und keiner besonderen gesetzlichen Grundlagen bedarf.
Wenn ihre Aussagen in Prozessen als Beweismittel verwendet werden, muss der
Verteidigung jedoch das Recht auf persönliche Befragung eingeräumt werden, wobei es
freilich zulässig ist, den V-Mann durch technische Massnahmen vor Identifizierung zu
schützen. Unmittelbar nach diesem Urteil forderte Ständerat Danioth (cvp, UR) mit
einer Motion, diesen zulässigen V-Männer-Einsatz in einem Gesetz zu regeln. Bundesrat
Koller war mit dem Anliegen grundsätzlich einverstanden, beantragte aber die
Umwandlung in ein Postulat, weil ihm die in der Motion enthaltene Beschränkung auf
die Drogenkriminalität zu eng erschien und der Vorstoss zudem staatsrechtlich nicht
zulässige Eingriffe in die kantonalen Kompetenzen bezüglich Strafprozessverfahren
verlangte. Der Ständerat folgte dieser Argumentation. 1

POSTULAT
DATUM: 10.12.1992
HANS HIRTER

1) AB SR, 1992, S. 1225 ff.; BaZ, 16.6.92; NZZ, 16.6. und 3.10.92
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